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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Stillhalteklausel nach Art. 13 des ARB 1/80 ist nicht nur auf die schon in den Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats

integrierten türkischen Staatsangehörigen anzuwenden (vgl. Urteile EuGH 21. Oktober 2003, C 317/01 - Abatay ua; und

C-369/01 - N. Sahin; sowie Urteil EuGH 9. Dezember 2010, C-300/09 - Toprak; und C-301/09 - Oguz); allerdings muss die

Absicht vorhanden sein, sich in den Arbeitsmarkt des betreDenden Mitgliedstaates zu integrieren (vgl. Urteil EuGH

Abatay; sowie Urteil EuGH 29. April 2010, C-92/07 - Kommission gegen Niederlande; wonach Art. 13 ARB 1/80 der

Einführung neuer Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit einschließlich solchen entgegensteht, die die

materiell- und/oder verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die erstmalige Aufnahme jener türkischen
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Staatsangehörigen im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats betreDen, die dort von dieser Freiheit Gebrauch machen

wollen). Ferner kann sich auf die Stillhalteklausel nur berufen, wer die Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaats auf

dem Gebiet der Einreise, des Aufenthalts und gegebenenfalls der Beschäftigung beachtet hat. Sie steht hingegen nicht

einer Verstärkung der Maßnahmen entgegen, die gegenüber türkischen Staatsangehörigen getroDen werden können,

die sich in einer nicht ordnungsgemäßen Situation beHnden (vgl. Urteil EuGH Abatay).Die Stillhalteklausel nach Artikel

13, des ARB 1/80 ist nicht nur auf die schon in den Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats integrierten türkischen

Staatsangehörigen anzuwenden vergleiche Urteile EuGH 21. Oktober 2003, C 317/01 - Abatay ua; und C-369/01 - N.

Sahin; sowie Urteil EuGH 9. Dezember 2010, C-300/09 - Toprak; und C-301/09 - Oguz); allerdings muss die Absicht

vorhanden sein, sich in den Arbeitsmarkt des betreDenden Mitgliedstaates zu integrieren vergleiche Urteil EuGH

Abatay; sowie Urteil EuGH 29. April 2010, C-92/07 - Kommission gegen Niederlande; wonach Artikel 13, ARB 1/80 der

Einführung neuer Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit einschließlich solchen entgegensteht, die die

materiell- und/oder verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die erstmalige Aufnahme jener türkischen

Staatsangehörigen im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats betreDen, die dort von dieser Freiheit Gebrauch machen

wollen). Ferner kann sich auf die Stillhalteklausel nur berufen, wer die Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaats auf

dem Gebiet der Einreise, des Aufenthalts und gegebenenfalls der Beschäftigung beachtet hat. Sie steht hingegen nicht

einer Verstärkung der Maßnahmen entgegen, die gegenüber türkischen Staatsangehörigen getroDen werden können,

die sich in einer nicht ordnungsgemäßen Situation befinden vergleiche Urteil EuGH Abatay).
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